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Bericht des Verwaltungsrats 
 
 
Der Verwaltungsrat trat im Geschäftsjahr 2021 zu zwei Sitzungen zusammen.  
 
Während des Geschäftsjahres 2021 haben wir uns regelmäßig durch schriftliche und mündliche Berichte 
des Vorstandes über den Geschäftsverlauf, die Ertrags- und Finanzlage, die geplanten Investitionsvorha-
ben und die Unternehmensplanung informiert. Der Verwaltungsrat hat dabei die ihm nach Gesetz und Sat-
zung obliegenden Aufgaben, insbesondere die Beratung und Überwachung des Vorstandes, wahrgenom-
men, sich von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugt und die erforderlichen Entschei-
dungen, nach sorgfältiger Prüfung und Beratung, getroffen. Durch regelmäßige Berichte des Vorstandes 
wurden wir jederzeit umfassend und zeitnah über den Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Lage der 
Anstalt in Kenntnis gesetzt. In alle Entscheidungen, die für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung 
waren, war der Verwaltungsrat durch einen intensiven und offenen Austausch mit dem Vorstand unmittelbar 
eingebunden. 
 
Der Jahresabschluss 2021 ist einschließlich des Lageberichts von der als Abschlussprüfer bestellten 
Kesel & Partner PartGmbB, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, ausführlich geprüft worden. Der 
uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde erteilt. 
 
Unsere eingehende Prüfung und Beratung über den Jahresabschluss ergaben keine Einwände und der 
vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss wurde von uns in der vorgelegten Form gebilligt. Mit dem La-
gebericht und insbesondere der Beurteilung zur weiteren Entwicklung des Unternehmens sind wir einver-
standen.  
 
Nach intensiver Beratung stimmt der Verwaltungsrat sodann dem ihm vorgelegten und auch während der 
Sitzung des Verwaltungsrats am 11. Juli 2022 mündlich durch den Abschlussprüfer erläuterten Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2021 zu und stellt diesen fest. 
 
Wir danken dem Vorstand, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie dem Personalrat der Abwasser-
entsorgung Ansbach AöR für die geleistete Arbeit im Geschäftsjahr 2021 und sprechen ihnen unsere An-
erkennung aus. 
 
 
 
 
 
 
Ansbach, im Juli 2022 
Der Verwaltungsrat 

 
Thomas Deffner 
Oberbürgermeister der Stadt Ansbach 
Vorsitzender 
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Lagebericht 
 
 
 
 

1. Grundlagen der Gesellschaft 
 
 
Die Abwasserentsorgung Ansbach Anstalt des öffentlichen Rechts (awean) wurde zum 01.01.2005 gegrün-
det.  
 
Die awean ist ein selbstständiges Kommunalunternehmen der Stadt Ansbach in der Rechtsform einer An-
stalt des öffentlichen Rechts. Sie wird auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und den  
Bestimmungen der Satzung der Stadt Ansbach für das Kommunalunternehmen „Abwasserentsorgung Ans-
bach Anstalt des öffentlichen Rechts“ geführt.  
 
Die Stadt Ansbach hat der awean ab dem 01.01.2005 die Abwasserentsorgung übertragen. Die awean ist 
darüber hinaus zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Unternehmenszweck geför-
dert wird. Hierzu gehört auch die Errichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, die die Auf-
gaben der awean fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben anderer Unternehmen bedienen und sich an ihnen beteiligen. 
 
Die awean kann die vorbezeichneten Aufgaben auch für andere Gemeinden wahrnehmen. 
 
Die awean ist berechtigt, anstelle der Stadt Ansbach 

• Satzungen über die Benutzung der Einrichtungen für die übertragenen Aufgaben zu erlassen; 

• Satzungen über Gebühren, Beiträge und Entgelte für die Benutzung der Einrichtungen für die übertrage-
nen Aufgaben zu erlassen. 

 
Zum 01.01.2005 wurde die gesplittete Kanaleinleitungsgebühr eingeführt. Die Gebühren werden für die vier-
jährige Kalkulationsperiode 2019 bis 2022 getrennt erhoben nach: 
 

• Schmutzwassergebühr i.H.v. 2,07 €/m³ - nach Kubikmeter verbrauchtem Frischwasser 

• Niederschlagswassergebühr i.H.v. 0,49 €/m² - nach Quadratmeter befestigter und an das Kanalnetz an-
geschlossener Fläche 

 
 
 

2. Wirtschaftsbericht 
 
 
Im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge ist die öffentliche Abwasserbeseitigung durch eine Vielzahl 
von Gesetzen, Richtlinien und Verordnungen stark reglementiert. Die Dienstleistungen der Abwasserentsor-
ger für die Bevölkerung werden heute verstärkter an Nachhaltigkeits- und Wirtschaftlichkeitskriterien gemes-
sen. Hierzu zählen insbesondere sowohl eine möglichst hohe Rückgewinnung oder Weiterverwertung von 
Roh- und Nährstoffen aus dem Abwasser und Klärschlamm als auch ein stets ökonomischer Energieeinsatz 
für die Abwasserableitung und -reinigung mit der damit verbundenen Reduzierung des CO2-Ausstoßes. 
 
Die Abwasserentsorgung Ansbach AöR konnte auch im Jahr 2021 die in den wasserrechtlichen Bescheiden 
festgesetzten Grenzwerte für die Zentralkläranlage (ZKA) und Bereichskläranlagen (BKA) durch den Ein-
satz von qualifiziertem Personal und zukunftsorientierter Technik erfolgreich einhalten. Die Ausgaben für 
den Betrieb der Kläranlagen und des Kanalnetzes betrugen rund 1,6 Mio. € (Vorjahr 1,5 Mio. €). Diese Aus-
gaben betreffen im Wesentlichen einerseits die Klärschlammentsorgung der Kläranlage und andererseits 
die Spülung und Filmung des Kanalnetzes. 
 
Für die Instandhaltung und Erweiterung der bestehenden Anlagen werden auch in den kommenden Jah-
ren hohe Ausgaben für den Unterhalt und Investitionen erforderlich.  
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3. Geschäftsverlauf 
 
 
Das Abwasser der Stadtteile Höfen, Wüstenbruck, Mittelbach und Windmühle wird seit dem Jahresende 
2020 zur BKA Elpersdorf gepumpt und dort behandelt. Auf dem Gelände der ehemaligen BKA Höfen/Wüs-
tenbruck wurde für den Gewässerschutz ein neues Regenüberlaufbecken (RÜB) errichtet und ein alter Klär-
teich zum Regenrückhaltebecken (RRB) umgebaut. Im Stadtteil Windmühle wurde ein neuer Schmutzwas-
serkanal errichtet und die BKA Windmühle zum RRB umfunktioniert. Auf dem Gelände der nicht mehr erfor-
derlichen BKA Mittelbach wurde zum Schutz des Gewässers das Absetzbecken zum RÜB und ein Erdbe-
cken zum RRB umgebaut. 
 
Im Rahmen der Gesamtsanierung der Ansbacher Neustadt wurde die Kanalerneuerung im zweiten und 
letzten Bauabschnitt, von der Kannenstraße bis zur Uzstraße, fertiggestellt. In der Schloß- und Urlasstraße 
wurde der Kanal von der Abzweigung Schloßstraße (Kreuzung Schloßstraße-Urlasstraße) bis zur Abzwei-
gung „Urlas-Allee“ ausgewechselt. Die Gesamtmaßnahme erstreckte sich von der Abzweigung Schloß-
straße bis kurz vor das Ortsschild von Kammerforst. 
 
Der Stadtteilanschluss von Winterschneidbach an die ZKA konnte annähernd abgeschlossen werden und 
für den Anschluss des Stadtteils Katterbach an die ZKA wurde ein Teil der erforderlichen Druckleitung ver-
legt. Des Weiteren wurden die Arbeiten für abwassertechnische Erschließung des Neubaugebietes „Brand-
lesweg“ in Hennenbach aufgenommen. In Stadtteil Wallersdorf in der Straße „Weiherfeld“ wurde eine kleine 
Kanalerschließung durchgeführt. 
 
Im Bereich der Abwasserreinigung wurde die neue BKA Elpersdorf in Betrieb genommen und die Sanierung 
des Faulturms 2 vorangetrieben.  
 
 
 
Änderungen im Bestand der zum Kommunalunternehmen gehörenden Grundstücke und grund-
stücksgleichen Rechte 
 
 
Im Berichtsjahr 2021 sind folgende Grundstückszugänge zu verzeichnen: 
 

3.260 m² Gemarkung Claffheim, Flst. 519  
 
Im Berichtsjahr 2021 sind keine Grundstücksabgänge zu verzeichnen. 
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Leistungsfähigkeit des Abwasserbetriebes 
 
 
Im Berichtsjahr wurde ein Kanalnetz mit der Länge von 280 km (Vorjahr 274 km) betreut. Dabei betrug das 
Mischwassernetz 188 km (Vorjahr 188 km), das Schmutzwassernetz 61 km (Vorjahr 56 km) und das Re-
genwassernetz 31 km (Vorjahr 30 km). Im Netz befinden sich 35 Regenüberlaufbecken, 22 Regenrückhal-
tebecken und 36 Pumpwerke inklusive der Regenüberlaufbecken-Entleerungspumpen. 
 
In der Zentralkläranlage wurde eine Abwassermenge von 6,0 Mio. m³ (Vorjahr 5,4 Mio. m³) gereinigt, davon 
betrug die Jahresschmutzwassermenge 3,8 Mio. m³ (Vorjahr 3,4 Mio. m³). An die Zentralkläranlage waren 
einschließlich der Gemeinde Sachsen ca. 43.780 Einwohner (Vorjahr ca. 43.960) angeschlossen und die 
Auslastung betrug im Mittel 63.095 Einwohnerwerte (Vorjahr 70.534). 
 
 
 
Personal und Soziales 
 
 
Um weiterhin die strategischen Ziele realisieren zu können, ist die awean auf qualifizierte Fach- und Füh-
rungskräfte angewiesen.  
 
Durch regelmäßig durchgeführte Mitarbeitergespräche werden den Mitarbeitern die Unternehmensziele ver-
mittelt und Verbesserungspotentiale für die Zukunft erarbeitet. 
 
Der Mitarbeiterstand sank im Berichtsjahr leicht. So waren am 31. Dezember 2021 insgesamt 19 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter einschließlich einer Auszubildenden für die Abwasserentsorgung Ansbach AöR 
tätig. 3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiteten dabei in Teilzeit. 
 
 
 
Umwelt 
 
 
Im Jahr 2021 waren im Stadtgebiet Ansbach ca. 42.280 Einwohner gemeldet. Davon waren 197 Einwohner 
nicht an Sammelkläranlagen angeschlossen. Der Anschlussgrad an Sammelkläranlagen liegt damit bei 
rd. 99,5 %. 
 
In der Zentralkläranlage der awean wurden 2021 ca. 6,0 Mio. m³ Abwasser gereinigt. Bei der Einleitung in 
die Rezat wurden die strengen Anforderungen der wasserrechtlichen Genehmigung eingehalten. 
 
In den Faultürmen wurden ca. 803 Tm³ Klärgas produziert und damit über das kläranlageneigene Blockheiz-
kraftwerk 1,6 Mio. kWh Strom erzeugt. 
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4. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
 
 
Ertragslage 
 
 
Die awean erzielte im Geschäftsjahr 2021 Gesamterträge von 10,1 Mio. € (Vorjahr 9,7 Mio. €). Diese Er-
träge betreffen mit rund 96,0 % (Vorjahr 96,9 %) die Umsatzerlöse. Davon entfallen auf Gebühren für 
Schmutzwasser 5,2 Mio. € (Vorjahr 5,3 Mio. €), für Niederschlagswasser 2,5 Mio. € (Vorjahr 2,4 Mio. €) und 
für Straßenentwässerung 1,0 Mio. € (Vorjahr 1,0 Mio. €) sowie für BKZ-Auflösungen und sonstige Erlöse 
1,0 Mio. € (Vorjahr 0,8 Mio. €). 
 
 
Verwendet wurden die Gesamterträge für die Abschreibungen mit 2,5 Mio. € (Vorjahr 2,5 Mio. €), den Ma-
terialaufwand mit 2,1 Mio. € (Vorjahr 1,8 Mio. €), den Personalaufwand mit 1,7 Mio. € (Vorjahr 1,6 Mio. €), 
den Zinsaufwendungen abzüglich Zinserträge mit 0,7 Mio. € (Vorjahr 0,8 Mio. €) und die übrigen Aufwen-
dungen mit 0,7 Mio. € (Vorjahr 0,8 Mio. €). 
 
 
Vom verbleibenden Jahresüberschuss von 2,4 Mio. € werden gemäß Gewinnverwendungsvorschlag 
1,0 Mio. € an die Stadt Ansbach abgeführt und der Rest in die Rücklagen eingestellt. 
 
 
Verwendung der Erträge 

 
 
  

2021 2020

24,8% 25,8%

23,8% 22,7%

20,8% 18,6%

16,8%
16,5%

6,9%
8,2%

6,9% 8,2%

übrige Aufwendungen

Zinsaufwand

Personalaufwand

Materialaufwand

Gewinnabführung/Rücklagenzuführung

Abschreibungen
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Der Personalaufwand hat sich wie folgt entwickelt: 
 
 2021 2020 
 T€ T€ 
 
Löhne 426 415 
Gehälter 555 649 
Soziale Abgaben 194 198 
Aufwendungen für Altersversorgung 
und Unterstützung    461    303 
 1.636 1.565 
 
 
Entwicklung der Umsatzerlöse und der Betriebsergebnisse der Bereiche Kanalnetz und Klärwerk 
 

 
 
 
Für das Berichtsjahr ergeben sich für den Bereich Kanalnetz Betriebsüberschüsse von 2.158 T€  
(Vorjahr 1.720 T€) und für den Bereich Klärwerk von 258 T€ (Vorjahr 483 T€). 
 
 
Es wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.416 T€ (Vorjahr 2.203 T€) ausgewiesen.  
 
 
Die Gebührensätze wurden unverändert zum Wirtschaftsplan angewendet. 
  

Umsatz Verbrauch Umsatz Verbrauch

2021 2021 2020 2020

T€ in 1.000 T€ in 1.000

Niederschlagswasser 2.457 5.015 m² 2.335 4.765 m²

Schmutzwasser (Stadtgebiet) 5.053 2.440 m³ 5.168 2.501 m³

Schmutzwasser (Fremdeinleiter) 104 97

Straßenentwässerungsgebühren 1.046 1.012

Auflösung empfangener 

Ertragszuschüsse 487 484

9.147 9.096

Sonstige Umsatzerlöse 510 337

9.657 9.433
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Vermögenslage 
 
 
Die Bilanzsumme verminderte sich gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Mio. € auf 100,4 Mio. €.  
 
Branchentypisch dominieren auf der Vermögensseite die langfristigen Vermögensgegenstände, die einen 
Anteil von 99,0 % (Vorjahr 94,0 %) darstellen. Die Veränderungen im Bereich des Sachanlagevermögens 
sind auf Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen sowie planmäßige Abschreibungen zurückzuführen. Auf der 
Passivseite ergibt sich die Abnahme im Wesentlichen durch die planmäßige Tilgung der Bankdarlehen. 
 
 
Finanzlage 
 
 
Kapitalstruktur 
 
Das Eigenkapital und die eigenkapitalähnlichen Mittel zum 31.12.2021 betragen 31,9 % (Vorjahr 30,2 %) 
der Bilanzsumme.  
 
Vereinnahmte passivierte Ertragszuschüsse werden zu zwei Drittel als eigenkapitalähnliche Mittel dem Ei-
genkapital und zu einem Drittel dem langfristigen Fremdkapital zugerechnet. Die vorgesehene Gewinnaus-
schüttung an die Stadt Ansbach als kurzfristiges Fremdkapital dargestellt.  
 
Insgesamt deckt das langfristige Kapital die langfristigen Vermögensgegenstände zu 89,1 % (Vorjahr 
98,0 %) ab. 
 
 
Liquidität 
 
Im Berichtsjahr zeichneten sich folgende Zahlungsströme ab: 
 
 2021 2020 
 Mio. € Mio. € 
Cashflow aus laufender 
Geschäftstätigkeit 5,9 4,3 
Investitionstätigkeit -6,5 -4,5 
Finanzierungstätigkeit -3,9 4,0 
 
Wie die Kapitalflussrechnung zeigt, konnte der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit die Mittelab-
flüsse aus Finanzierungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit nicht decken. Im Ergebnis verminderte sich 
der Finanzmittelfonds um 4,5 Mio. € auf 0,8 Mio. €. 
 
Eine ausreichende Liquidität war im gesamten Berichtsjahr sichergestellt. Das Kommunalunternehmen 
konnte im Geschäftsjahr 2021 seinen Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen. 
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31.12.2021 31.12.2020

99,0% 94,0%

1,0% 6,0%

kurzfristiges Vermögen

langfristiges Vermögen

 Vermögensaufbau Kapitalstruktur  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entwicklung des Eigenkapitals 
 

 
  

Zugang

01.01.2021 2021 31.12.2021

T€ T€ T€

Stammkapital 5.000 0 0 5.000

Rücklagen 14.163 0 1.271 15.434

932 *

Jahresgewinn 2.203 1.271 2.416 2.416

932 *

Eigenkapital 21.366 1.271 3.687 22.850

Ausschüttung*

bzw.

Verwendung

2021

T€

31.12.2021 31.12.2020

56,2%
61,9%

31,9%
30,2%

11,9% 7,9%

kurzfristiges Fremdkapital

Eigenkapital und eigenkapitalähnliche Mittel

langfristiges Fremdkapital
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Entwicklung der Rückstellungen 
 

 
 
 
 
Investitionen  
 
Das Investitionsprogramm 2021 wurde mit 6,4 Mio. € abgeschlossen. Insgesamt blieben die Investitionen 
leicht hinter der Planung mit 7,2 Mio. € zurück. Die wichtigsten Einzelmaßnahmen waren im Geschäftsjahr 
2021 der Neubau der Bereichskläranlage Elpersdorf mit 1,8 Mio. € (Prognose 2,3 Mio. €) sowie die Kana-
lerneuerung in Winterschneidbach mit 1,8 Mio. € (Prognose anteilig 2,2 Mio. €). 
 
 
 
Zusammenfassende Gesamtaussage: 
 
Das Geschäftsjahr war geprägt von den internen sowie externen Herausforderungen der Corona-Pandemie. 
Der Geschäftsverlauf sowie die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entsprechen im We-
sentlichen den Erwartungen des Vorstandes. Um die Herausforderungen des Geschäftsbetriebs für die 
Folgejahre zu bewältigen, wurden die Rücklagen erhöht. 
  

Zugang

01.01.2021 2021 31.12.2021

T€ T€ T€

Rückstellungen für Pensionen

und ähnliche Verpflichtungen 1.696 0 274 1.970

245 *

Sonstige Rückstellungen 3.250 671 699 3.033

245 *

Rückstellungen 4.946 671 973 5.003

bzw.

Verwendung

2021

T€

Auflösung*
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5. Chancen- und Risikobericht  
 
 
Risikomanagementsystem 
 
 
Um die Position der awean als Abwasserentsorger weiter zu verbessern, sollen sich bietende Chancen 
auch in Zukunft aktiv genutzt werden. Die Nutzung von Chancen bedeutet aber auch das Eingehen von 
Risiken, von deren Bewältigung der Erfolg des Unternehmens maßgeblich mitbestimmt wird.  
 
 
Nur wenn die awean ihre wesentlichen Risiken rechtzeitig erkennt und ihnen systematisch begegnet, ist sie 
in der Lage, sich bietende Chancen unternehmerisch verantwortlich zu nutzen. Dieser Erkenntnis Rechnung 
tragend werden die innerhalb des Kommunalunternehmens vorhandenen Maßnahmen zur Risikosteuerung 
in einem einheitlichen und durchgängigen Risikomanagementsystem zusammengefasst. Das System dient 
dabei auch als Informationsbasis des Verwaltungsrates über die aktuelle Risikosituation im Unternehmen. 
 
 
Risiken sind alle Ereignisse und mögliche Entwicklungen innerhalb und außerhalb des Unternehmens, die 
sich negativ auf die Erreichung unserer Unternehmensziele auswirken können. Die identifizierten Risiken 
sind bezüglich ihrer Bedeutung zu bewerten. Diese Risikobewertung erfolgt nach der Häufigkeit ihres Auf-
tretens (Eintrittswahrscheinlichkeit) und der möglichen Schadenshöhe. Darauf aufbauend werden die Risi-
ken klassifiziert in geringe Risiken, mittlere Risiken und wesentliche Risiken.  
 
 
Ad hoc Risikomeldungen sind Meldungen der Risikoklassen „mittleres Risiko“ und „wesentliches Risiko“. 
Die Mitarbeiter des Risikomanagement-Gremiums melden diese zwischen zwei Halbjahreserhebungen an 
den Leiter dieses Gremiums weiter. Ad hoc Risikomeldungen der Risikoklasse „wesentliches Risiko“ werden 
sofort über den Vorstand an den Verwaltungsratsvorsitzenden weitergeleitet. 
 
 
 
Risikobericht Finanzinstrumente 
 
 
Zu den Finanzinstrumenten zählen originäre und derivative Finanzinstrumente. Ein Einsatz von derivativen 
Finanzinstrumenten erfolgt nicht. 
 
Die originären Finanzinstrumente umfassen auf der Aktivseite im Wesentlichen Forderungen sowie flüssige 
Mittel. Auf der Passivseite betreffen die originären Finanzinstrumente im Wesentlichen Verbindlichkeiten. 
 
Das Risikomanagement in Bezug auf Finanzinstrumente ist der Geschäftsgröße angepasst und erfolgt 
durch eine laufende Überwachung von Seiten des Vorstands.  
 
Im Rahmen der übrigen Engagements im Liquiditätsmanagement ist die Anlagestrategie weiterhin als kon-
servativ anzusehen. 
 
Die einzelnen Risikokategorien sind wie folgt zu beurteilen:  
 
Preisänderungsrisiken 
 
Risiken, dass der Wert eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen des Marktpreises oder preis-
beeinflussender Parameter, wie Wechselkurse, Volatilitäten oder Marktzinssätze, schwankt, liegen grund-
sätzlich nicht vor. Fremdwährungsforderungen oder –verbindlichkeiten bestehen nicht.  
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Ausfallrisiken 
 
Die Gefahr, dass der Vertragspartner bei einem Geschäft über ein Finanzinstrument seinen Verpflichtungen 
nicht oder nicht fristgerecht nachkommen kann und dadurch beim bilanzierenden Unternehmen finanzielle 
Verluste verursacht werden, besteht grundsätzlich. Im Bereich der Forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen wurden im Geschäftsjahr trotz Corona-Pandemie Ausfälle im vertretbaren Rahmen verbucht. Die 
Forderungsausbuchung erfolgt aus Gründen kaufmännischer Vorsicht bereits bei Eröffnung von Insolvenz-
verfahren. Der bilanzierte Forderungsbestand ist somit um diese sich in der Beitreibung befindlichen For-
derungen bereinigt. Die Risiken aus unvorhersehbaren Forderungsausfällen sind auch im Hinblick auf die 
Corona-Pandemie sowie den Ukraine-Krieg in ausreichender Höhe berücksichtigt. Das Ausfallrisiko von 
Kundenforderungen kann sich möglicherweise aufgrund gestiegener Verbraucherinsolvenzen erhöhen; be-
lastbare Aussagen können diesbezüglich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht getroffen werden. 
 
Liquiditätsrisiken 
 
Risiken, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, die Finanzmittel zu beschaffen, die 
zur Begleichung der im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten eingegangenen Verpflichtungen notwendig 
sind, bestehen derzeit nicht. 
 
Risiken aus Zahlungsstromschwankungen 
 
Risiken resultieren daraus, dass die zukünftigen, aus einem Finanzinstrument erwarteten Zahlungsströme 
Schwankungen unterworfen und damit betragsmäßig nicht festgelegt sind. Die awean ist diesen Risiken im 
Bereich der Bankdarlehen unterworfen, soweit die Zinsbindungsdauer vor letztmaliger Tilgung endet und 
bei Erneuerung der Zinsfestschreibung ein höherer Zins festgesetzt wird. Gleichzeitig kann dies bei sinken-
den Zinssätzen positiv wirken. Die Zinsfestschreibung erfolgt im Regelfall auf zehn Jahre, der Tilgungszeit-
raum wird in der Regel unterhalb der Nutzungsdauer des finanzierten Objektes festgelegt und beläuft sich 
auf bis zu 30 Jahre. Insbesondere die Zinserträge aus liquiden Mitteln als auch die Zinsaufwendungen aus 
Kontokorrentverbindlichkeiten sind von schwankenden Marktzinssätzen abhängig. Liquide Mittel werden 
derzeit auf einem weiterhin historisch niedrigen Niveau verzinst, Kontokorrentverbindlichkeiten sowie neue 
Darlehensgewährungen werden aktuell mit verhältnismäßig niedrigen Zinsen versehen, auch wenn in den 
kommenden Jahren mit einer leichten Steigerung des Zinsniveaus gerechnet wird. 
 
 
 
Risikobeurteilung Geschäftsjahr 2021 
 
 
Mit Stand zum 30.09.2021 wurden in der Abwasserentsorgung Ansbach AöR insgesamt 107 auswertbare 
Risiken ermittelt. Davon sind 106 als „geringe Risiken“ und 1 als „mittlere Risiken“ einzustufen. Wesentliche 
oder Existenzbedrohende Risiken liegen derzeit nicht vor.  
 
Gegenüber der Bewertung zum 30.09.2020 haben sich die Risiken nach dem Bilanzstichtag im Wesentli-
chen nicht verändert. Dennoch beobachten wir aufmerksam die Situation des Ukraine-Kriegs um mögliche 
Auswirkungen zeitnah abschätzen zu können.  
 
Ein mittleres Risiko sehen wir weiterhin durch das Anschluss- und Benutzungsrecht, dessen Verpflichtung 
wir nachkommen müssen. 
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Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
 
 
Vor dem Hintergrund der halbjährlichen Überprüfung der Risiken im Rahmen des Risikomanagementsys-
tems ist sichergestellt, dass die Entwicklung der Gesellschaft in den nächsten beiden Jahren entsprechend 
den Vorgaben aus dem Wirtschaftsplan durch Risiken nicht gefährdet ist. Zukunftsgerichtete Aussagen über 
Risiken und Chancen der zukünftigen Entwicklung des Kommunalunternehmens enthalten Aussagen über 
Vorgänge, die in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit liegen. Vorausschauende Aussagen beruhen somit 
auf heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen. Sie bergen daher eine Reihe von Risiken und Un-
gewissheiten. Eine Vielzahl von Faktoren, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs der awean 
liegen, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge und Leistungen wesentlich – sowohl 
positiv als auch negativ – von denen abweichen, wie sie hier als erwartet angesehen werden. Solche Un-
gewissheiten ergeben sich insbesondere, neben anderen, aufgrund folgender Faktoren: Änderungen der 
allgemeinen wirtschaftlichen und geschäftlichen Lage, Absatzrückgänge aufgrund eines möglichen Teilab-
zugs der US-Streitkräfte, unerwartete Forderungsausfälle von Großkunden, Klagen gegen Baumaßnah-
men. 
 
Dies vorausgeschickt wird die voraussichtliche Entwicklung des Kommunalunternehmens mit ihren wesent-
lichen Chancen und Risiken für die nächsten Geschäftsjahre wie folgt beurteilt:  
 
Es ist sichergestellt, dass die Entwicklung des Kommunalunternehmens in den nächsten Jahren entspre-
chend den Vorgaben aus dem Wirtschaftsplan durch Risiken nicht gravierend gefährdet ist. 
 
 
Wesentliche Chancen in Ergänzung zum Risikobericht sind insbesondere: 
 

• Kontinuierliche Kontrolle und Analyse des Energieverbrauchs der ZKA auf Grundlage der Energieana-
lyse zur Ermittlung von weiteren Einsparpotentialen 

 

• Energieeinsparpotentiale im Bereich der Bereichskläranlagen und der Abwasserableitung analysieren 
und nutzen 

 

• Nach wie vor günstige Finanzierungssituation für Investitionsprojekte 
 

• Erzielung von Kosteneinsparungen durch die enge Koordination und gemeinsame Abwicklung von Bau-
maßnahmen mit anderen Trägern öffentlicher Belange 

 

• Entwicklung von neuen Wohn-, Gewerbe-, Misch- und Industriegebieten  
 

• Einsatz neuer Bauverfahren zur Kostenreduzierung 
  

• Nachverdichtung der vorhandenen Bebauung und Schließung von Baulücken 
 

• Langfristige Reduzierung der Anzahl der zu betreuenden Teichkläranlagen 
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6. Prognosebericht 
 
 
Die awean als zuverlässiger und effizienter kommunaler Abwasserentsorger wird in 2022 und 2023 weiter-
hin in die Sicherheit und den Erhalt der Infrastruktur des Wirtschaftsstandortes Ansbach investieren.  
 
Für die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2022 wurde eine Gebührenkalkulation erstellt und durch den Verwaltungs-
rat genehmigt. 
 
Diese Gebührenkalkulation gilt für die vier Jahre von 2019 bis 2022 und bedingt folgende Sätze: 
 

• Schmutzwassergebühr i.H.v. 2,07 €/m³ nach Kubikmeter verbrauchtem Frischwasser 

• Niederschlagswassergebühr i.H.v. 0,49 €/m² nach Quadratmeter befestigter und an das Kanalnetz an-
geschlossener Fläche. 

 
 
Aufgrund der noch anhaltenden Corona-Pandemie bestehen weiterhin Ungewissheiten, was die Prognose 
der vorgenannten Werte betrifft. Es wird jedoch, aufgrund der bisherigen Erfahrungen, mit einer vergleichs-
weise geringen Beeinflussung der kommunalen Abwasserentsorgung gerechnet. 
 
 
Darüber hinaus bestehen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine (24.02.2022) 
Unsicherheiten, deren Ausmaß zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abschließend beurteilt werden kann. Die 
untenstehende Prognose ist daher mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. 
 
 
Die für das Geschäftsjahr 2022 geplanten Investitionen belaufen sich auf 3,5 Mio. €. Sie betreffen insbe-
sondere den Anschluss des Stadtteils Katterbach an das Kanalnetz mit 1,0 Mio. €, die Schlammentwässe-
rung der Kläranlage mit 0,8 Mio. € sowie die Faulturmsanierung (BA 2) mit 0,6 Mio. €. 
 
Auf Basis der Gebührenkalkulation von 2019 bis 2022 erwarten wir für das Geschäftsjahr 2022 im Wirt-
schaftsplan ein positives Jahresergebnis in Höhe von 1,8 Mio. €. 
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        Jahresabschluss 
 
        zum 31. Dezember 2021 
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Bilanz zum 31. Dezember 2021

Abwasserentsorgung Ansbach Anstalt des öffentlichen Rechts, Ansbach

A  K  T  I  V  A

31.12.2021 31.12.2020

€ €

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie

Lizenzen an solchen Rechten und Werten 234.790,25 254.123,25

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit

Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 1.122.801,07 1.168.764,16

2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 521.101,17 520.721,01

3. Abwasserbehandlungsanlagen 5.033.179,00 2.463.605,00

4. Abwassersammelanlagen 90.215.505,00 88.040.886,00

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 145.865,00 196.210,00

6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.011.376,77 3.401.017,54

99.049.828,01 95.791.203,71

99.284.618,26 96.045.326,96

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 36.930,75 33.613,22

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 32.404,97 28.155,52

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vj. 0,00 €)

2. Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe 27.706,51 0,00

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vj. 0,00 €)

3. Sonstige Vermögensgegenstände 176.497,69 792.823,27

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vj. 0,00 €)

236.609,17 820.978,79

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 806.202,11 5.294.661,26

1.079.742,03 6.149.253,27

C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 3.215,53

100.364.360,29 102.197.795,76
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P  A  S  S  I  V  A

31.12.2021 31.12.2020

€ €

A. Eigenkapital

I. Stammkapital 5.000.000,00 5.000.000,00

II. Rücklagen

Allgemeine Rücklagen 15.434.359,25 14.163.122,77

III. Jahresüberschuss 2.416.254,99 2.203.236,48

22.850.614,24 21.366.359,25

B. Empfangene Ertragszuschüsse 15.278.180,60 15.582.060,54

C. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 1.969.571,00 1.696.552,00

2. Sonstige Rückstellungen 3.033.159,04 3.249.571,34

5.002.730,04 4.946.123,34

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 56.431.156,31 59.649.339,86
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 7.298.605,78 € (Vj. 3.300.230,69 €)

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 782.072,06 594.775,21
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 782.072,06 € (Vj. 594.775,21 €) 

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/andere Eigenbetriebe 0,00 34.232,98
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 € (Vj. 34.232,98 €)

4. Sonstige Verbindlichkeiten 19.607,04 24.904,58

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 19.607,04 € (Vj. 24.904,58 €) 

davon aus Steuern: 12.788,17 € (Vj. 15.261,65 €) 

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 2.754,96 € (Vj. 4.657,15 €)

57.232.835,41 60.303.252,63

100.364.360,29 102.197.795,76
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2021 2020

€ € €

1. Umsatzerlöse 9.656.799,01 9.433.271,04

2. Andere aktivierte Eigenleistungen 167.365,17 190.298,72

3. Sonstige betriebliche Erträge 250.733,86 34.940,28

10.074.898,04 9.658.510,04

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-

stoffe und für bezogene Waren 522.417,17 396.804,67

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.579.183,25 1.410.900,05

2.101.600,42 1.807.704,72

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 981.559,58 1.064.323,41

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung 654.341,91 500.442,77

davon für Altersversorgung: 320.593,33 € (Vj. 301.246,37 €)

1.635.901,49 1.564.766,18

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-

stände des Anlagevermögens und Sachanlagen 2.515.896,80 2.486.413,79

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 720.126,81 813.562,12

3.101.372,52 2.986.063,23

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 19,16 0,00

davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 € (Vj. 0,00 €) 

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 683.986,75 781.807,25

davon an verbundene Unternehmen: 0,00 € (Vj. 0,00 €)

davon aus Aufzinsung: 42.837,96 € (Vj. 40.246,46 €)

2.417.404,93 2.204.255,98

10. Sonstige Steuern 1.149,94 1.019,50

11. Jahresüberschuss 2.416.254,99 2.203.236,48

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresüberschusses

a) zur Einstellung in Rücklagen 1.426.254,99 €

b) zur Abführung an den Haushalt der Stadt 990.000,00 €

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021

Abwasserentsorgung Ansbach Anstalt des öffentlichen Rechts, Ansbach
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Anhang 
 
 
 
 

Allgemeine Angaben 
 
 
Die Abwasserentsorgung Ansbach AöR hat ihren Sitz in Ansbach und ist eingetragen im Handelsregister 
des Amtsgerichts Ansbach unter der Nummer HRA 3965. 
 
 
Am 21.10.2004 hat der Stadtrat der Stadt Ansbach beschlossen, die „Abwasserbeseitigung“, die als Re-
giebetrieb nach kameralistischen Grundsätzen im Rahmen der Ämterverwaltung der Stadt Ansbach geführt 
wurde, mit Wirkung ab 01.01.2005 auf ein Kommunalunternehmen zu übertragen. Grundlage hierfür ist 
Art. 89 Abs. 1 Satz 1 Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern nach dem ein bestehender Regiebetrieb 
im Weg der Gesamtrechtsnachfolge in eine Anstalt öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmen) umge-
wandelt werden kann. Das zum 01.01.2005 gegründete Kommunalunternehmen führt den Namen Abwas-
serentsorgung Ansbach Anstalt des öffentlichen Rechts (awean). 
 
 
Der Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) 
für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die landesrechtlichen Vorschriften nach der Verordnung über 
Kommunalunternehmen i. V. m. der Eigenbetriebsverordnung Bayern wurden beachtet. 
 
 
Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht §§ 266 und 275 HGB, wobei 
für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren gewählt wurde. 
 
 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 
 
Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschrei-
bungen angesetzt. 
 
 
Bei den Eigenleistungen werden die geleisteten Lohnstunden mit einem durchschnittlichen Stundensatz 
aktiviert. Angemessene Lohngemeinkosten sind berücksichtigt. 
 
 
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der nach § 253 Abs. 3 HGB not-
wendigen Abschreibung bewertet.  
 
 
Die Zuwendungen für abwasserwirtschaftliche Vorhaben aus der der Förderung nach RZWas2018 für die 
Jahre 2018 bis 2021 werden anschaffungskostenmindernd berücksichtigt. 
 
 
Die Abschreibungen werden linear und zeitanteilig nach betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauer (3 bis 
67 Jahre) vorgenommen. 
 
 
Geringwertige Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten bis zu 800 € betragen, werden im Jahr 
des Zugangs voll abgeschrieben. Ein Abgang der Vermögensgegenstände im Zugangsjahr wird unterstellt. 
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Die Bewertung der unter dem Umlaufvermögen ausgewiesenen Vorräte erfolgt unter Beachtung des stren-
gen Niederstwertprinzips mit den fortgeschriebenen Anschaffungskosten. 
 
 
Bei den zum Nennwert angesetzten Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen werden Ausfall-
risiken im angemessenen Maße berücksichtigt. 
 
 
Das ausgewiesene Stammkapital stimmt mit der Satzung und der Eintragung im Handelsregister überein. 
Das Eigenkapital wird zum Nennwert bilanziert. 
 
 
Bei den empfangenen Ertragszuschüssen handelt es sich überwiegend um gezahlte Kanalherstellungsbei-
träge, um Investitionszuschüsse und Ausgleichsposten für unentgeltlich erhaltenes Anlagevermögen für 
das Kanalnetz und die Klärwerke sowie einen Zuschuss auf die Abwasserabgabe, die passiviert und analog 
der Abschreibungssätze der korrespondierenden aktivierten Anlagen zugunsten der Umsatzerlöse aufge-
löst werden. 
 
 
Rückstellungen für Pensionen werden auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen un-
ter Anwendung der projected unit credit (puc) Methode bewertet. Für die Bewertung der Pensionsverpflich-
tungen wurde ein Rechnungszinssatz in Höhe von 1,87 % p.a. (10-Jahresdurchschnitt) in Ansatz gebracht. 
Für Ausgeschiedene entspricht die Rückstellung dem Barwert der Verpflichtung. Als biometrische Grund-
lagen wurden die Heubeck-Richttafeln 2018 G verwendet. Die Rückstellungen wurden pauschal mit den 
von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssätzen der vergangenen zehn 
Jahre abgezinst, die sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergeben (§ 253 Abs. 2 
Satz  2 HGB). Bei der Ermittlung der Rückstellungen wurde ein Anwartschaftstrend bzw. eine Rentenstei-
gerung von jährlich 2,5 % zugrunde gelegt. Eine Fluktuationswahrscheinlichkeit von 0,0 % wurde für die 
Berechnung angenommen. 
 
 
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen 
nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung; sie werden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Voraussicht-
liche Preis- und Kostensteigerungen für künftige Jahre wurden mit 2,0 % angesetzt. Lohnsteigerungen 
basieren auf tarifvertraglich bereits vereinbarten oder für die Zukunft geschätzten Steigerungen. Rückstel-
lungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden 
durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. 
 
 
Die Rückstellungen für Jubiläumsverpflichtungen sind auf der Grundlage eines versicherungsmathemati-
schen Gutachtens unter Zugrundelegung der Heubeck-Richttafeln 2018 G und unter Anwendung eines 
Rechnungszinssatzes von 1,35 % sowie unter Anwendung von Fluktuationswahrscheinlichkeiten zwischen 
0,0 % und 25,0 % bewertet. 
 
 
Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen passiviert. 
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Angaben zu Positionen der Bilanz 
 
 
Die Entwicklung des Anlagevermögens geht aus dem beiliegenden Anlagenspiegel hervor. 
 
 
Die Forderungen an die Stadt Ansbach wurden mit den Verbindlichkeiten saldiert und betreffen 34 T€ For-
derungen aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr 25 T€ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-
gen) sowie 6 T€ (Vorjahr 9 T€) sonstige Verbindlichkeiten. 
 
 
Die Forderungen haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. 
 
 
Die Bewertung der Pensionsrückstellungen mit einem Rechnungszinssatz von 1,35 % (Vorjahr 1,60 %) auf 
Basis eines Durchschnittszeitraums von sieben Jahren ergibt zum Stichtag 31.12.2021 bei ansonsten un-
veränderten Parametern einen Sollwert in Höhe von 2.137 T€ (Vorjahr 1.895 T€). Hieraus ergibt sich ein 
ausschüttungsgesperrter Betrag nach § 253 Abs. 6 HGB in Höhe von 168 T€ (Vorjahr 198 T€). 
 
 
Der Posten sonstige Rückstellungen beinhaltet im Wesentlichen Aufwendungen für ausstehende Rechnun-
gen mit 1.294 T€ (Vorjahr 1.630 T€), für Rückzahlungsverpflichtungen an Gebührenzahler 1.122 T€ (Vor-
jahr 1.305 T€), für Personalverpflichtungen mit 268 T€ (Vorjahr 120 T€) und für Abwasserabgabe mit 
211 T€ (Vorjahr 100 T€). 
 
 
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gehen aus nachstehendem Verbindlichkeitenspiegel hervor:  
 

 
 
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen 
damit 49.133 T€ (Vorjahr 56.349 T€). 
 
 
Die Verbindlichkeiten sind weder durch Grundpfandrechte noch durch ähnliche Rechte gesichert. 
 
 
Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen teilweise handelsübliche Eigentums-
vorbehalte. 
 

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€

Verbindlichkeiten gegenüber 

Kreditinstituten 7.298 3.300 18.445 19.628 30.688 36.721 56.431 59.649

Verbindlichkeiten aus Lie-

ferungen und Leistungen 782 595 0 0 0 0 782 595

Verbindlichkeiten gegenüber der 

Stadt/andere Eigenbetriebe 0 34 0 0 0 0 0 34

Sonstige Verbindlichkeiten 20 25 0 0 0 0 20 25

8.100 3.954 18.445 19.628 30.688 36.721 57.233 60.303

Restlaufzeiten

bis zu 1 Jahr von 1 bis 5 Jahren mehr als 5 Jahre Gesamt
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Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung 
 
 
Die erzielten Umsatzerlöse betragen im Berichtsjahr 9.657 T€ (Vorjahr 9.433 T€) und setzen sich wie folgt 
zusammen: 
 2021 2020 
   T€  T€ 

 Schmutzwassergebühren 5.157 5.265 

 Niederschlagswassergebühren 2.457 2.335 

 Straßenentwässerungsgebühren 1.046 1.012 

 BKZ-Auflösung und Sonstige     997     821 

  9.657 9.433 
 
 
Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen mit 245 T€ (Vorjahr 28 T€) periodenfremde 
Erträge, wovon 245 T€ (Vorjahr 26 T€) auf die Auflösung von Rückstellungen entfallen. 
 
 
 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen 
 
 
Eine Mitgliedschaft für die Zusatzversorgung besteht bei der Bayerischen Versorgungskammer in München. 
Die Versorgungszusagen sind in deren Satzung geregelt. Im Berichtsjahr beträgt die Umlageverpflichtung 
73 T€ (Vorjahr 78 T€) bei einem Umlagesatz von 7,75 %. Der Umlagesatz wird sich im Jahr 2022 nicht 
verändern. 
 
 
Ferner bestand zum Bilanzstichtag eine Verpflichtung aus einem abgeschlossenen Darlehensvertrag über 
5,9 Mio. €, welcher erst Anfang 2022 abgerufen wurde. 
 
 
Die verbleibenden finanziellen Verpflichtungen bewegen sich im Rahmen der üblichen Verpflichtungen aus 
Kauf- und sonstigen Verträgen sowie dem Bestellobligo aus Investitionen. 
  
  
 

Nachtragsbericht 
 
Aufgrund des militärischen Angriffs Russlands auf die Ukraine (Kriegsbeginn 24.02.2022) bestehen gesamt-
wirtschaftliche Unsicherheiten. Eine besondere Gefahr besteht durch ein mögliches Embargo von Öl- und 
Gas. Aufgrund der hohen Abhängigkeit Deutschlands von Ost-Importen in diesen Bereichen ergeben sich 
hier starke Folgewirkungen. Bereits in den vergangenen Wochen führte dies zu stark gestiegenen Energie-
kosten. Damit verbunden zeigten sich bereits steigende Inflationsraten und Lieferengpässe. Die genauen 
Auswirkungen auf die Gesellschaft sind heute noch nicht absehbar. Eine Bestandsgefährdung ist nach ge-
genwärtigen Einschätzungen auszuschließen. 
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Organe 
 
 
Mitglieder des Verwaltungsrats: 

Thomas Deffner, Vorsitzender  Oberbürgermeister 
Dr. Markus Bucka  Zweiter Bürgermeister 
Hans-Jürgen Eff Selbständiger/Unternehmer 
Dipl.-Ing. Werner Forstmeier Bauingenieur 
Dipl.-Ing. Joseph Hillermeier Baurat a. D. 
Dipl.-Ing. (FH) Hannes Hüttinger  Bauingenieur 
Richard Illig Teilzeitlehrkraft und freiberuflicher Lektor 
Boris-André Meyer  Sachbearbeiter Bundesdienst 
Frank Reisner  Qualitätsfachkraft, Industriemechaniker 
Gerhard Sauerhammer  Landwirt 
 
 
Vorstand: 

Dipl.-Ing. Roland Moritzer 
 
 
Für die Mitglieder des Verwaltungsrates wurde eine Aufwandsentschädigung von insgesamt 7 T€ (Vor-
jahr 7 T€) ausbezahlt. 
 
 
Die Bezüge des Vorstands betrugen 22 T€ (Vorjahr 22 T€). 
 
 
 

Beschäftigtenzahlen und Arbeitnehmergruppen 
 
 
Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich beschäftigt: 
 
 2021 
 
Angestellte 10 
 
gewerbliche Arbeitnehmer 9 
 
Auszubildende    1 
  
     20 
 == 
 
 
Darin enthalten sind durchschnittlich 3 Teilzeitbeschäftigte (Vorjahr 4). Umgerechnet auf Vollzeitpersonen 
ergeben sich durchschnittlich 19 Mitarbeiter (Vorjahr 20). 
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Gesamthonorar nach § 285 Nr. 17 HGB 

 
 
Das Gesamthonorar für Abschlussprüfung beträgt im Berichtsjahr 16 T€. Hierbei handelt es sich um den 
Bruttobetrag, da die awean nicht vorsteuerabzugsberechtigt ist. 
 
 

Ergebnisverwendungsvorschlag 
 
 
Der Vorstand schlägt vor, vom Jahresüberschuss in Höhe von 2.416 T€ an die Stadt Ansbach 990 T€ aus-
zuschütten und 1.426 T€ in die Rücklagen einzustellen. 
 
 
 
 
Ansbach, den 28. April 2022 

 
 Roland Moritzer 
      Vorstand 
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 Anlagenspiegel Geschäftsjahr 2021

Posten des Anlagevermögens 
1)

Anfangs- Zugang Abgang Umbuchun- Endstand

stand gen 
2)

 + . / .  +  /  . / .

€ € € € €

2 3 4 5 6

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte so-

wie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.205.374,40 0,00 0,00 0,00 1.205.374,40

1.205.374,40 0,00 0,00 0,00 1.205.374,40

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen

Bauten 2.955.545,45 12.319,91 0,00 0,00 2.967.865,36

2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

ohne Bauten 520.721,01 380,16 0,00 0,00 521.101,17

3. Abwasserbehandlungsanlagen 11.123.120,56 1.834.296,59 9.980,45 1.090.794,04 14.038.230,74

4. Abwassersammelanlagen

a. Haupt- und Verbindungssammler 7.936.473,71 0,00 0,00 0,00 7.936.473,71

b. Regenbauwerke 27.231.053,44 0,00 19.201,67 0,00 27.211.851,77

c. Pumpwerke 16.230.862,30 2.810,30 0,00 0,00 16.233.672,60

d. Sammler in der Ortslage und Hausan-

schlüsse 85.802.486,89 3.501.835,10 670.324,00 1.359.215,81 89.993.213,80

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.073.873,22 17.780,35 929,70 0,00 1.090.723,87

6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 3.401.017,54 1.060.369,08 0,00 -2.450.009,85 2.011.376,77

156.275.154,12 6.429.791,49 700.435,82 0,00 162.004.509,79

157.480.528,52 6.429.791,49 700.435,82 0,00 163.209.884,19

1)
Gemäß Formblatt 3

2)
Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3)
Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4)
Spalte 6 ./. Spalte 10

5)
(Spalte 8 x 100) : Spalte 6

6)
(Spalte 11 x 100) : Spalte 6

7)
Mit einer Dezimale anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Anschaffungs- und Herstellungskosten

1



 
 

  29 

  

Anfangsstand Abschreibun- angesammelte Endstand Restbuch- Restbuch- Durchschnitt- Durchschnitt-

gen im Wirt- Abschreibun- werte am Ende werte am Ende licher Ab- licher Rest-

schaftsjahr 
3)

gen auf die in des Wirtsch.- des vorangeg. schreibungs- buchwert 
6)

Spalte 4 aus- jahres 
4)

Wirtschafts- satz 
5)

gewiesenen jahres

Abgänge

. / .

€ € € € € € v. H. 
7)

v. H. 
7)

7 8 9 10 11 12 13 14

951.251,15 19.333,00 0,00 970.584,15 234.790,25 254.123,25 -1,6 19,5

951.251,15 19.333,00 0,00 970.584,15 234.790,25 254.123,25 -1,6 19,5

1.786.781,29 58.283,00 0,00 1.845.064,29 1.122.801,07 1.168.764,16 -2,0 37,8

0,00 0,00 0,00 0,00 521.101,17 520.721,01 0,0 100,0

8.659.515,56 351.536,24 6.000,06 9.005.051,74 5.033.179,00 2.463.605,00 -2,5 35,9

3.883.957,71 95.088,00 0,00 3.979.045,71 3.957.428,00 4.052.516,00 -1,2 49,9

7.801.421,44 511.989,00 19.201,67 8.294.208,77 18.917.643,00 19.429.632,00 -1,9 69,5

11.613.848,30 62.579,30 0,00 11.676.427,60 4.557.245,00 4.617.014,00 -0,4 28,1

25.860.762,89 1.349.261,91 0,00 27.210.024,80 62.783.189,00 59.941.724,00 -1,5 69,8

877.663,22 67.826,35 630,70 944.858,87 145.865,00 196.210,00 -6,2 13,4

0,00 0,00 0,00 0,00 2.011.376,77 3.401.017,54 0,0 100,0

60.483.950,41 2.496.563,80 25.832,43 62.954.681,78 99.049.828,01 95.791.203,71 -1,5 61,1

61.435.201,56 2.515.896,80 25.832,43 63.925.265,93 99.284.618,26 96.045.326,96 -1,5 60,8

Abschreibungen Kennzahlen
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
 
An die Abwasserentsorgung Ansbach Anstalt des öffentlichen Rechts, Ansbach 
 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Abwasserentsorgung Ansbach Anstalt des öffentlichen Rechts, – be-
stehend aus der Bilanz zum 31.12.2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
01.01.2021 bis zum 31.12.2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Abwasserentsorgung Ans-
bach Anstalt des öffentlichen Rechts, Ansbach, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 
geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kommu-
nalunternehmen geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage des Kommunalunternehmens zum 31.12.2021 sowie seiner Er-
tragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalun-
ternehmens. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB und Art. 107 Abs. 1 und 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern i. V. m. der Verordnung für 
Kommunalunternehmen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 
sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung 
mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrats für den Jahresabschluss und 
den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-
schen, für Kommunalunternehmen geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage des Kommunalunternehmens vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßi-
ger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermögli-
chen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.  
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-
keit des Kommunalunternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht 
tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalunternehmens vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-
langen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet ha-
ben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen ge-
setzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Kommu-
nalunternehmens zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 
frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lage-
bericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalunternehmens vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis-
sen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln 
oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaft-
lichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus 

 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – fal-
scher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Dar-
stellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kon-
trollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um 
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht 
mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Kommunalunternehmens abzuge-
ben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten 
Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
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• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit 
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Kommunalun-
ternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf 
die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls 
diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das 
Kommunalunternehmen seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich 
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse 
so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Kommunalunternehmens vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung 
und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Kommunalunternehmens. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientier-
ten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen 
wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorien-
tierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten 
Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben ab-
weichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im in-
ternen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 
 
 
München, den 29. April 2022 
 
 

Kesel & Partner PartGmbB 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

München 
 
 
 
 
 
 Michael Kerner Lars Dörries 

(Wirtschaftsprüfer) (Wirtschaftsprüfer) 
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